
Anlage zu § 2 Abs. 1 

 

Richtzahlen für den Stellplatzbedarf 

 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze 
hiervon in 

Vomhundertsätzen für 
Besucher 

1. Wohngebäude   

1.1  Einfamilienhäuser 2 Stellplätze je Wohnung – 

1.2  
Mehrfamilienhäuser und sonstige 
Gebäude mit Wohnungen 

Bis 40 m² Wohnfläche 1 
Stellplatz, darüber 
2 Stellplätze je Wohnung 

10 

2. 
Versammlungsstätten (außer 
Sportstätten), Kirchen 

  

2.1  
Sonstige Versammlungsstätten 
(z.B. Lichtspieltheater, Schulaulen, 
Vortragssäle) 

1 Stellplatz je 20 
Sitzplätze 

90 

3. Sportstätten   

3.1  
Sportplätze ohne Besucherplätze 
(z.B. Trainingsplätze) 

1 Stellplatz je 600 m2 
Sportfläche 

– 

3.2  
Sportplätze und Sportstadien mit 
Besucherplätzen 

1 Stellplatz je 600 m2 
Sportfläche, zusätzlich 1 
Stellplatz je 15 
Besucherplätze 

– 

4. 
Gaststätten und 
Beherbergungsbetriebe 

  

4.1  Gaststätten 
1 Stellplatz je 20 m2 
Gastfläche 

75 

4.2  
Spiel- und Automatenhallen, 
Billard-Salons, sonst. 
Vergnügungsstätten 

1 Stellplatz je 5 m2 NF, 
mind. 3 Stellplätze 

90 

5. 
Schulen, Einrichtungen der 
Jugendförderung 

  

5.1  
Grundschulen, Schulen für 
Lernbehinderte 

1 Stellplatz je Klasse – 

5.2  Tageseinrichtungen für Kinder 
1 Stellplatz je 30 Kinder, 
mindestens 2 Stellplätze 

– 

 


